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Gerichissaai. 
— Vor dem Schöffengericht zu Hohenstein 

steht heute ein interessanter Beleidignngsprozess 
zur Verhandlung, den der in letzter Zeit vielbe
sprochene KciMCKchriftMtcller Karl ülny 
(Dresden) gegen den Waldarbeiter Krügel an
gestrengt hat. Bekanntlich wird der Kläger 
Karl May von dem Kührer der „gelben" Ge
werkschaften, dem Redakteur Lebius, beschul
digt, dass er seino zahlreichen Rcisewerko 
nicht auf Grund eigener Anschauungen ge
schrieben habe, wie May behaupte, sondern 
diese rein erfunden habe, da er überhaupt noch 
nicht über die Grenzen Deutschlands hinaus
gekommen sei, dass May terner wiederholt 
schwer bestraft worden sei, unter anderem, weil 
er in früheren Juhren der Führer einer regel
rechten Räuberbande in den erzgebirgischen 
Wäldern gewesen sei und sich an zahlreichen Ein
brüchen und Diebstählen beteiligt habe. Diese Be
schuldigungen des Redakteurs Lebius, die dieser 
im „Bund4* wiederholte, führten dazu, dass Karl 
May die Privatklagc erhob, die im Mai dieses 
Jahres vor dem Amtsgericht Charlottenburg zur 
Verhandlung kam. Der Rechlsbeistond des da
maligen Beklagten, Rechtsanwalt Bredereck, 
stellte für seinen Mandanten den Antrag auf um
fangreiche Beweiserhebung dafür, dass die An
gaben im „Bund" auf Wahrheit beruhten. Der 
Privatkläger Karl May gab in der damaligen Ver
handlung zu, dass er wiederholt bestraft sei, die 
Strafen lagenaber Jahrzehnte zurück und ausserdem 
seien die Bestrafungen nicht aus den Gründen 
erfolgt, die Lebius angegeben hohe, u. a. sei er 
auch niemals Räuberhauptmann gewesen. Weiter 
wollte sich der Privatkläger damals nicht äussern, 
da er sich sonst, wie er behauptete, selbst 
schädigen würde. — Auf Grund dieses Tut
bestandes kam der Gerichlshof zu einer 
Freisprechung des Beklagten Lebius. — 
In der Zwischenzeit hat nun Karl May 
durch seinen Rgchtsbeisland Erhebungen an
stellen lassen, out welche Gewährsmanner sich 
Lebius bei seinen Angaben siützte. In erster 
Linie verdanke Lebius seine Mitteilungen dem 
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Waldarbeiter Krügel, von dem Lebius behauptete, 
dass er mit May zusammen im Zuchthnuse ge
sessen und Mitglied seiner Räuberbande ge
wesen sei. 

Infolgedessen strengte Karl May die Privat* 
klage gegen Krügel an, die heute zur Verhand
lung steht. 

Der Prozess erregt in dem gewerhetäligen 
Städtchen, das sich eben anschickt, sein 400-
jähriges Jubiläum zu feiern, das grösste Interesse. 
Der Zuhörerraum des Gerichtssnales ist über
füllt, auch die Presse ist stark vertreten. Man 
erzählt sich, Krügel habe bereits zugegeben, 
dass se ine Angaben zum grossen T e i l 
erfunden s e i e n . — Um 9 Uhr erscheint 
der Privatkläger Karl May, ein mittel-
grosser I K I T mit weissem Haupthaar und 
Henry quatre-Hart. E r macht trotz seines vor
gerückten Alters einen sehr lebhalten Eindruck 
und befindet sich in Regleitung seiner Rechls-
briständo Dr. Puppe (Berlin) und Dr. Hauboldt 
(Hohenstein). Seine Frau hat im Zuhörerraum 
Platz genommen. — Der Reklagte, Wald
arbeiter Krügel, wird durch Rechtsanwalt 
Karstanjen vertreten. Es sind neun 
Zeugen geladen, unter ihnen Redakteur Lebius 
(Berlin). Amtsrichter Bach eröffnet die Ver
handlung mit der Frage, ob die Parteien nicht 
zu einem gütlichen Vergleich bereit seien. — 
Rechtsanwalt Hauboldt erwidert, dass es seinem 
Mandanten darum zu tun sei, volle Klarheit 
zu schallen. — Der Beklagte Krügel gibt 
zur Personalfeststellung an, dass er im 
Jahre 1S52 geboren, verheiratet und wegen 
Beleidigung noch nicht bestralt sei. Vermögen 
besitzt er nicht. — Hierauf werden die unter 
Anklage gestellten Behauptungen des Krügel, die 
im „Bund44 veröffentlich! worden sind, verlesen 
und sodann zur Vernehmung des Beklagten ge
schritten. 

Der Beklagte macht den Eindruck eines recht 
ordentlichen, einfachen und soliden Arbeiters. 
E r betont wiederholt, dass er kein Redakteur 
und kein Stenograph sei, um alles genau so 
schildern zu können, wie er es von seinem Bruder 
erfuhren habe. Sein Bruder habe ihm die Mit
teilungen gemacht, die in dem Lebiusschen Artikel 
einhalten seien. — Vors.: Also Sie haben nur 
die Erzählungen Ihres Bruders Herrn Lebius mit
geteilt, das was Ihr Bruder mit dem Kinger May 
erlebt haben will? — Bekl.: Ich habe nicht a'les er
zählt.—Vors.: Wann erzählten sie es Herrn Lebius? 
— Bekl.: Im vorigen Dezember. Ich habe nicht 
grossen Wert auf die Erzählungen gelegt. Lebius 
war von Einwohnern Hohensteins auf mich aul-
merksam gemacht worden, ich glaube von einem 
gewissen Boyer. Lebius kam zu mir und auf 
eine Frage sagte ich ihm, dass ich 
das Tagebuch meines verstorbenen Bruders 
Louis nicht mehr besüsse. Ich habe 
früher mit meinem Bruder Louis zusammen
gearbeitet, und er hat in den Frühstücks- und 
Vesporpausen viel erzählt, auf das ich mich jetzt 
nicht mehr genau erinnern kann. Unter anderem 
hat er erzählt, doss er von Karl May unter
stützt worden sei, und zwar regelmässig an 
seinem Geburtstage. E r hat aber nur alle vier 
Jahre Geburtstag gehabt, denn er war am 
29. Februar geboren. (Grosse Heiterkeit im Ge-
nchtssaale). An seinem 52. Geburtslage zeigte 
mir mein Bruder ein mit Gold gefülltes Porte
monnaie und sagte: solche Freunde muss 
man haben. Das Portemonnaie habe er 
von May bekommen. Mein Bruder hat 
dann auch noch verschiedenes andere er
zählt, dus ich Herrn Lebius wiedererzählte. 
So habe ich erzählt, dass May meinem Bruder 
einmal 500 M schickte, ferner den E i n b r u c h 
Mays und meines Bruders in Niederwinkel und 
in einen Uhrmacherladen, die Geschichte wie sie 
den Feldjägern ein Schnippchen schlugen, die 
Renommisterei des Karl im Wirtshaus „Zur Koppe44 

und das Ausrücken der Turnerschaft und Feuer
wehr von Hohenstein, um Karl May zu fangen. 
Die Sache von den Feldjägern und der Vor
gang auf der „Kappe44 wurden hier in Hohenstein 
in allen Wirtshäusern erzählt, mein Bruder war 
geradezu stolz darauf, das erzählen zu können. — 
Vors.: Noch dem Artikel haben Sie auch an
gegeben, dass bei verschiedenen Gelegenheiten 
der Wein in Strömen geflossen sei. — Bekl.: 
Die Ausschmückungen des Artikels sind nicht 
von mir, ich bin nur ein einfacher Mann. — 
Vors.: Glaubten Sie denn, doss diese Sachen alle 
wahr seien? — Bekl.: Wenn ich gewusst hatte, 
dass Karl Mey noch am Leben ist. hätte ich es 
totgeschwiegen, ich habe aber erst kurz vor 
dem ersten Prozess erfahren, dass er noch 
lebt. Lebius erzählte mir, er wolle einen Kalender 
herausgeben, und die ganzen Sachen sollten 
darin in humoristischer Weise behandelt werden. 

— Vors.: Sie mussten ober damit rechnen, dass 
Ihre Erzählungen Folgen haben konnten. — 
Bekl.: Lebius hat das, was ich ihm erzählt habe, 
aulgeschrieben und mir vorgelesen, und das habe 
ich dann unterschrieben. — Vors.: Das ist ja 
etwas ganz Neues. Huben Sie denn wider besseres 
Wissen Ihre Angaben gemacht? — Bekl.: Ich war 
überzeugt, dass alles, was mein Bruder erzählte, 
wahr sei; er hat es ja auch vielen anderen 
Leuten erzählt. — Rechtsanwalt Hauboldt hält 

dem Beklagten vor, doss er bei einer Ver
nehmung in Dresden anders ausgesagt habe. E r 
soll damals erklärt haben: Ich weiss nicht, ob 
die Angaben meines Bruders wahr sind. — 
Bekl.: Ich habe die Sache gar nicht so ernst auf-
gefasst. 

Rechtsanwalt Puppe: E s besteht der Verdacht, 
dass der Angeklagte von Lebius stark beeinflusst 
worden ist. Gestern nachmittag hüben zwischen 
Lebius und dem Beklagten Unterhandlungen statt
gefunden. — Bekl.: Ich kann nicht mehr 
wortgetreu wiedergeben, was ich bei der Ver
nehmung in Dresden ausgesagt habe. Als ich 
den Artikel im „Bund44 gelesen habe, den mir 
Lebius zuschickte, habe ich gleich gesagt: da 
ist mehr dazu gemacht worden. Ich habe 
überhaupt der Sache keinen Wort beigelegt, da 
ich doch glaubte, doss beide tot sind. — Vors.: 
Wer sind denn beide? — Bekl.: Mein Bruder und 
May. — Auf Befragen durch R.-A. Puppe gibt 
der Beklagte zu, doss er von Lebius 5 M er
halten habe; ausserdem habe dieser ihn ins Hotel 
..Drei Schwanen41 geführt und ihm zwei Glos Bier 
und zwei Zigarren spendiert. — R.-A. Puppe: 
Es ist uns bekannt geworden, dass der Be
klagte gestern nachmittag gesogt hat, er könne das 
alles nicht mehr ertragen, er wolle seine Familie 
im Stiche lassen und sich ein Leid antun, (st 
dorn Beklagten bekannt, dass seine Frau es ab
lehnte, gestern mit Lebius zu sprechen und, als 
Lebius Ihr eine Bezahlung anbot, erklärte, sie 
nehme von Lebius nichts an? — Der Beklagte gibt 
beides zu. — R.-A. Puppe fragt den Beklagten 
weiter, ob er gestern tetegrophisch zu Lebius ins 
Hotel bestellt worden sei und ob dieser ihm 
eine Entschädigung in Aussicht gesiellt habe. — 
Bekl.: Das will ich erst nach der Verhandlung 
sogen. — Vors.: Hat Ihnen Lebius gesagt, 
was Sie hier aussagen sollen? — Bekl.: 
Ich lasse mich nicht beeinflussen, ich sage nur, 
was ich verantworten kann. — R.-A. Hauboldt: 
Haben Sie nicht einmal geäussert: Ich bedaure, 
dass ich Lebius einen Büren aufgebunden habe, 
wenn er wiederkommt, s t hmeisso ihn aus dem 
Hause. — Der Beklagte gibt nur die letztere 
Aeusserung zu. — Damit ist dessen Vernehmung 
beendet. 

Der Vorsitzende gibt dann das Ergebnis der 
Recherchen bekannt, die über die Straftaten 
Mays gepflogen worden sind, und zwar über die 
Jahre 1862 und 1866. Die Zwickauer Behörden 
haben mitgeteilt, doss sich in ihren Registern 
trotz eingehender Nachforschungen ü b e r May 
nichts vorgefunden hätte. Dieselbe Mittei
lung mochen die Behörden von Aue. Der Vor
sitzende will nun die Strafakten von Karl May 
zur Verlesung bringen. — R.-A. Dr. Puppe wendet 
sich dagegen, die Verlesung habe gar keinen 
Wert, die Verhandlung würde dadurch auf Dinge 
ausgedehnt werden, die den Privatkläger nur 
schädigen könnten. — Vors.: Diese Straf

akten sind doch aber von grosser Wichtigkeit. 
— R.-A. Puppe protestiert nochmuls gegen die Ver
lesung und betont, dass die Verlesung der Akten 
mit der gegenwärtigen Sache in keinem Zu
sammenhange stehen würde. — Vors.: Es sind 
aber in der Tat verschiedene Straftaten Mays zur 
Aburteilung gekommen. Wenn die Klage in 
vollem Umfange aufrecht erhalten wird, dann 
sind doch diese Strafen sehr wichtig. — R.-A. 
Puppe: Wir halten nur die Anklagepunkte 
aufrecht, die der Beklagte heute selbst zu
gegeben hat, die anderen lassen wir fallen. 

Es beginnt hierauf die Zeugenvernehmung. 
Zeuge Auszügler Rudolph hat in der Nähe des 
Gasthofs „Zur Kappe44 seit Jahrzehnten gewohnt. 
Von einem Vorfall, wie er in dem Artikel des 
„Bund44 geschildert wird, hat er nichts erfahren. 

Wie uns bei Schluss des Blattes mitgeteilt 
wurde, endete der Prozess mit folgendem V e r 
g le ich: Der Beklagte bedauert, dem Schrift
steller Lebius gegenüber diejenigen Aeusse-
rungen über den Privatkläger erzählt zu haben, 
die den rechtlichen Teil der Klage bilden; er er
klärt weiter, dass er diese Angaben ungeprüft 
weitergegeben habe und nicht aufrechterhalten 
könne. E r nimmt infolgedessen die beleidigenden 
Angaben zurück. Der Privatkläger nimmt 
diese Ehrenerklärung an. Die gesamten 
Kosten des Verfahrens übernimmt der 
Beklagte, die gerichtlichen werden gegen
einander aufgehoben. Der Privatkläger zieht 
die Privatklage und den Strafantrag zurück. 
Karl May halte ursprünglich wegen 25 im „Bund44 

veröffentlichter beleidigender Angaben Klage er
hoben, diese heute aber nur in bezug auf fünf 
Punkte aufrechterhalten. 



— Vor dem Schöffengericht zu Hohenstein, 
steht heute ein interessanter Beleidignngsprozess 
zur Verhandlung, den der in letzter Zeit vielbe
sprochene B* e i s o s e i i r i f < * £ «> 1 !o r H a r t M a y 
(Dresden) gegen den Waldarbeiter Krügel an
gestrengt hat. Bekanntlich wird der Kläger 
Karl May von dem Führer der „gelben" Ge
werkschaften, dem Redakteur Lebius, beschul
digt, dass er seine zahlreichen Reisewerke 
nicht aul Grund eigener Anschauungen ge
schrieben habe, wie May behaupte, sondern 
diese rein erfunden habe, da er überhaupt noch 
nicht über die Grenzen Deutschlands" hinaus
gekommen sei, dass May lerner wiederholt 
schwer bestraft worden sei, unter anderem, weil 
er in früheren Jahren der Führer einer regel
rechten Räuberbande in den erzgebirgischen 
Wäldern gewesen sei und sich an zahlreichen Ein 
brüchen und Diebstählen beteiligt habe._ Diese Be
schuldigungen des Redakteurs» Lebius, die dieser 
im „Bund" wiederholte, führten dazu, dass Karl 
May die Privatklage erhob, die im Mai dieses 
Jahres vor dem Amtsgericht Charlottenburg zur 
Verhandlung kam. Der Rechtsbeistand des da
maligen Beklagten, Rechtsanwalt Bredereck, 
stellte für seinen Mandanten den Antrag auf um
fangreiche Beweiserhebung dafür, dass die An
gaben im „Bund" auf Wahrheit beruhten. Der 
Privatkläger Karl May gab in der damaligen Ver
handlung zu, dass er wiederholt bestraft sei, die 
Strafen lägenaber Jahrzehnte zurück und ausserdem 
seien die Bestrafungen nicht aus den Gründen 
erfolgt, die Lebius angegeben habe, u. a. sei er 
auch niemals Räuberhauptmann gewesen. Weiter 
wollte sich der Privatkläger damals nicht äussern, 
da er sich sonst, wie er behauptete, selbst 
schädigen würde. — Auf Grund dieses Tat
beslandes kam der Gerichtshof zu einer 
Freisprechung des Beklagten Lebius. — 
In der Zwischenzeit hat nun Karl May 
durch seinen Rechtsbeistand Erhebungen an
stellen lassen, auf welche Gewährsmänner sich 
Lebius bei seinen Angaben stützte. In erster 
Linie verdanke Lebius seine Mitteiiungen _dotn 
Waldarbeiter Krügel, von dem Lebius behauptete, 
dass er mit May zusammen im Zuchthause ge
sessen und Mitglied seiner Räuberbande ge
wesen sei. 

infolgedessen strengte Karl May die Privat
klage gegen Krügel an, die heute zur Verhand
lung steht. 

Der Prozess erregt in dem gewerbetätigen 
Städtchen, das sich eben anschickt, sein 400-
jähriges Jubiläum zu feiern, das grösste Interesse. 
Der Zuhörerraum des Gerichtssaales ist über
füllt, auch die Presse ist stark vertreten. Man 
erzählt sich, Krügel habe bereits zugegeben, 
dass se ine Angaben z u m g r o s s e n T e i l 
e r funden s e i e n . — Um 9 Uhr erscheint 
der Privatkläger Kerl May, ein mittel-
grosser Herr mit weissem Haupthaar und 
Henry quatre-Bart. E r macht trotz seines vor
gerückten Alters einen sehr lebhalten Eindruck 
und befindet sich in Begleitung seiner Rechts

beistände Dr. "Puppe (Berlin) "und Dr. "Hauboldt 
(Hohenstein). Seine Frau hat im Zuhörerraum 
Platz genommen. — Der Beklagte, Wald
arbeiter Krügel, wird durch Rechtsanwalt 
Karstanjen vertreten. E s sind neun 
Zeugen geladen, unter ihnen Redakteur Lebius 
(Berlin). Amtsrichter Bach eröiinet die Ver
handlung mit der Frage, ob die Parteien nicht 
zu einem gütlichen Vergleich bereit seien. — 
Rechtsanwalt Hauboldt erwidert, dass es seinem 
Mandanten darum zu tun sei, volle Klarheit 
zu schalten. — Der Beklagte Krügel gibt 
zur Personalfeststeliting an, dass er im 
Jahre 1852 geboren, verheiratet und wegen 
Beleidigung noch nicht bestraft sei. Vermögen 
besiizt er nicht. — Hierauf werden die unter 
Anklage gesteilten Behauptungen des Krüge!, die 
im „Bund" veröffentlicht worden sind, verlesen 
und sodann zur Vernehmung des Beklagten ge
schritten. 

Der Beklagte macht den Eindruck eines recht 
ordentlichen, einlachen und soliden Arbeiters. 
E r betont wiederholt, dass er kein Redakteur 
und kein Stenograph sei, um alles genau so 
schildern zu können, wie er es von seinem Bruder 
erfahren habe. Sein Bruder habe ihm die Mit
teilungen gemacht, die in dem Lebiusschen Artikel 
erdhalten seien, — Vors.: Also Sie haben nur 
die Erzählungen Ihres Bruders Herrn Lebius mit
geteilt, das was ihr Bruder mit dem Kläger May 
erlebt haben will? — Bek l . : Ich habe nicht alles er
zähl t .—Vors. : Wann erzählten sie esHerrn Lebius? 
— Bekl . : Im vorigen Dezember. Ich habe nicht 
grossen Wert aut die Erzählungen gelegt. Lebius 
war . von Einwohnern Hohensteins auf mich auf
merksam gemacht worden, ich glaube von einem 
gewissen Boyer. Lebius kam zu mir und auf 
eine Frage sagte ich ihm, dass ich 
das Tagebuch meines verstorbenen Bruders 
Louis nicht mehr besässe. Ich habe 
früher mit meinem Bruder Louis zusammen
gearbeitet, und er hat in den Frühstücks- und 
Vesperpausen viel erzählt, auf das ich mich jetzt 
nicht mehr genau erinnern kann. Unter anderem 
hat er erzählt,, dass er von Karl May unter
stützt worden sei, und zwar regelmässig an 
seinem Geburtstage. E r hat aber nur alle vier 
Jahre Geburtstag gehabt, denn er war am 
29. Februar geboren. (Grosse Heiterkeit im Ge-
riclitssaale). Ah seinem 52. Geburtstage zeigte 
mir mein Bruder ein mit Gold gefülltes Porte
monnaie und sagte: solche Freunde muss 
man haben. Das Portemonnaie habe er 
von May bekommen. Mein Bruder hat 
dann auch noch verschiedenes andere er
zählt, das ich Herrn Lebius wiedererzählte. 
So habe ich erzählt, dass May meinem Bruder 
einmal 500 M schickte, ferner den E i n b r u c h 
M a y s und meines Bruders in Niederwinkel und 
in einen Uhrmacherladen, die Geschichte wie sie 
den Feldjägern ein Schnippchen schlugen, die 
Renommisterei des Karl im Wirtshaus „Zur Kappe" 
und das Ausrücken der Turnerschaft und Feuer
wehr von Hohenstein, um Karl May zu fangen. 



Die Sache von den Feldjägern und der Vor
gang aui der „Kappe" wurden hier in Hohenstein 
in allen Wirtshäusern erzählt, mein Bruder war 
geradezu stolz darauf, das erzählen zu können. — 
Vors. : Nach dem Artikel haben Sie - auch an
gegeben, dass bei verschiedenen Gelegenheiten 
der Wein in Strömen geflossen sei. — Bek l . : 
Die Ausschmückungen des Artikels sind nicht 
von mir, ich bin nur ein einfacher Mann. —• 
Vors.: Glaubten Sie denn, dass diese Sachen alle 
wahr seien? — Bekl . : Wenn ich gewusst hätte, 
dass Karl Mey noch am Leben ist. hätte ich es 
totgeschwiegen, ich habe aber erst kurz vor 
dem ersten Prozess erfahren, dass er noch 
lebt. Lebius erzählte mir, er wolle einen Kalender 
herausgeben, und die ganzen Sachen sollten 
darin in humoristischer Weise behandelt werden. 
— Vors. : Sie mussfen aber damit rechnen, dass 
Ihre Erzählungen Folgen haben konnten. — 
Bekl . : Lebius hat dos, was ich ihm erzählt habe, 
aufgeschrieben und mir vorgelesen, und das habe 
ich dann unterschrieben. — Vors.: Das ist ja 
etwas ganz Neues. Haben Sie denn wider besseres 
Wissen Ihre Angaben gemacht? — Bekl . : ich war 
überzeugt, dass alles, was mein Bruder erzählte, 
wahr sei; er hat es ja auch vielen anderen 
Leuten erzählt. — .Rechtsanwalt Hauboldt hält 
dem Beklagten vor, dass er bei einer Ver
nehmung in Dresden anders ausgesagt habe. E r 
soll damals erklärt haben: Ich weiss nicht, ob 
die Angaben meines Bruders wahr sind. — 
Bek l . : Ich habe die Sache gar nicht so ernst auf-
gefasst. 

Rechtsanwalt Puppe: E s besteht der Verdacht, 
dass der Angeklagte von Lebius stark beeinflusst 
worden ist. Gestern nachmittag haben zwischen 
Lebius und dem Beklagten Unterhandlungen statt
gefunden. — Bekl . : Ich kann nicht mehr 
wortgetreu wiedergeben, was ich bei der Ver
nehmung in Dresden ausgesagt habe. Als ich 
den Artikel im „Bund" gelesen habe, den mir 
Lebius zuschickte, habe ich gleich gesagt: da 
is t m e h r dazu gemach t w o r d e n . Ich habe 
überhaupt der Sache keinen Wert beigelegt, da 
ich doch glaubte, dass beide tot sind. — Vors.: 
Wer sind denn beide? — Bek l . : Mein Bruder und 
May. -— Aut Betragen durch R. -A. Puppe gibt 
der Beklagte zu, dass er von Lebius 5 M er
halten habe; ausserdem habe dieser ihn ins Hotel 
„Drei Schwanen" geführt und ihm zwei Glas Bier 
und zwei Zigarren spendiert. — R. -A. Puppe: 
E s ist uns bekannt geworden, dass der Be
klagte gestern nachmittag gesagt hat, er könne das 
alles nicht mehr ertragen, er wolle seine Familie 
im Stiche lassen und sich ein Leid antun, ist 
dem Beklagten bekannt, dass seine Frau es ab
lehnte, gestern mit Lebius zu spreciten und, als 
Lebius ihr eine Bezahlung anbot, erklärte, sie 
nehme von Lebius nichts an? — Der Beklagte gibt 
beides zu. — R.-A. Puppe fragt den Beklagten 
weiter, ob er gestern tetegraphisch zu Lebius ins 

j Hotel bestellt worden sei Und ob dieser ihm 
eine Entschädigung in Aussicht gesieüt habe. — 
Bek l . : Das will ich erst nach der Verhandlung 
sagen. — Vors. : Hat Ihnen Lebius gesagt, 
was Sie hier aussagen sollen? — Bekl . : 
Ich lasse mich nicht beeinflussen, ich sage nur, 
was ich verantworten kann. — R. -A. Hauboldt: 
Haben Sie nicht einmal geäusser t : Ich bedoure, 
dass ich Lebius einen Baren aufgebunden habe, 
wenn er- wiederkommt, sehmeisse ihn aus dem 
Hause. — Der Beklagte gibt nur die letztere 
Aeusserung zu. — Damit ist dessen Vernehmung 
beendet. „ 

Der Vorsitzende gibt dann das Ergebnis der 
Recherchen bekannt, die über die S t r a f t a t e n 
M a y s gepflogen worden sind, und zwar über die 
Jahre 1862 und 1866. Die Zwickauer Behörden 
haben mitgeteilt, dass sich in ihren Registern 

.trotz eingehender Nachforschungen ü b e r May 
n i c h t s v o r g e f u n d e n hätte. Dieselbe Mittei
lung machen die Behörden von Aue. Der Vor
sitzende will nun die Strafakten von Karl May 
zur Verlesung bringen. — R.-A. Dr. Puppe wendet 
sich dagegen, die Verlesung habe gar keinen 
Wert, die Verhandlung würde dadurch auf Dinge 
ausgedehnt werden, die den Privatkläger nur 
schädigen könnten. — Vors. : Diese Straf
akten sind doch aber von grosser Wichtigkeit. 
— R.-A. Puppe protestiert nochmals gegen die Ver
lesung und'betont, dass die Verlesung der Akten 
mit der gegenwärtigen Sache in keinem Zu
sammenhange stehen würde. — Vors.: E s sind 
aber in der Tat verschiedene Straftaten Mays zur 
Aburteilung gekommen. Wenn die Klage in 
vollem Umfange aufrecht erhalten wird, dann 
sind doch diese Straten sehr wichtig. — R. -A . 
Puppe: Wir haiten nur die Anklagepunkte 
aufrecht, die der Beklagte heute selbst zu
gegeben hat, die anderen lassen wir fallen. 

E s beginnt hieraus die Zeugenvernehmung. 
Zeuge Auszügler Rudolph hat in der Nähe des 
Gasthofs „Zur Kappe" seit Jahrzehnten gewohnt. 
Von einem Vorfall, wie er in dem Artikel des 
„Bund" geschildert wird, hat er nichts erfahren. 

Wie uns bei Schiuss des Blattes mitgeteilt 
wurde, endete,der Prozess mit folgendem V e r 
g l e i c h : Der Beklagte bedauert, dem Schritt-
steiler Lebius gegenüber diejenigen Ä u s s e 
rungen über den Privatkläger erzählt zu haben, 
die den rechtlichen Te i l der Klage biiden; er er
klärt weiter, dass er diese Angaben ungeprüft 
weitergegeben habe und nicht aufrechterhalten 
könne. E r nimmt infolgedessen die beleidigenden 
Angaben zurück. Der Privatkläger nimmt 
diese Ehrenerklärung an. Die gesamten 
Kosten des Verfahrens übernimmt der 
Beklagte, die gerichtlichen werden gegen
einander aufgehoben. Der Pr ivatkiäger zieht 
die Privatklage und den Strafanfrag zurück. 
Karl May hatte ursprünglich wegen 25 im „Bund" 
veröffentlichter beleidigender Angaben Klage er
hoben, diese heute aber nur in bezug aut fünf 
Punkte aufrechterhalten. 


